
1677 November 1. A

SCHREIBEN [ VON AMMANN UND RAT VON STADT UND AMT ZUG] AN [ LAND¬
AMMANN UND LANDRAT VON] URI

EA VI 1, 1065 a (Nr . 684)

"Wir habendt zwar Eüwer [des Vororts ] . . . an unns under dato den 28 . . . . ootb.

abgelassnes schreiben erhalten undt deroselbigen . . . Invitation daraus ver¬

nommen . Wan aber das gemelte schreiben erst gestern abends spadt eingelanget,

und wir so vil Zeit nit mehr gehabt lauth unnsers Regemendtsbeschaffenheit

einen vollkhomrmen [Stadt - und Amts - ] Rath zuesammen zue rueffen , also wollend

wir hoffen , Ihr . . . auch uberige anwesendte . . . orth werden unnsers usbleiben



diserer ursach beimessen und von Selbsten erwegen können , das bey diseren

kurtzen Tagszeiten und so schlechtem Wetter es nit wohl müglich auff bestimb-

te früer Raths Zeit in Brunnen ^ zue erscheinen.

Den [von Luzeryi erhobenen ] Zohl an der Zinnen [zu Weggis ] betreffendt , finden

wir unnserseitSj das es eine Neüwerung , insonderheit wan man sich dessen 3 so
eben disers Zohls halber A° [16] 74 in Küssnacht ^ verhandlet worden und erin¬

neren will 3 wie dan H. Landtamman [von Uri 3 Johann Karl Emanuel ] Basmer

[B e s s l e r] 3 [und von Schwyz] H. Landtamman [Johann Franz ] Batschart

[Betschart]  und [Altlandammann Franz ] E h r l e r [offenbar nahmen

die drei Tagsatzungsgesafidten auch 1674 an der Konferenz von Küssnacht teil]

noch zue berichten wüssen werden oder in dem Abscheidt so Einer expediert wor¬

den oder noch geschechen Könnte , mit mehrerem zue ersehen sein wirdt 3 aller-

massen dan zue selbiger Zeit in Küssnacht mehrgemelter Zohl an der Zinnen auff
vor beschechnes beschwehren von . . . lobl . Statt Lucern unsres endtsinnes nach¬

geben worden . Solte aber von seiten lobl . Orths Lucern diser Zohl behauptet

und unns und überigen . . . Orthen beschwehrlich und schedlich fortgesezt wer¬

den wollen , werden wir unns darzue nit verstehen und zue selbigesen abhilff

unns voll Eüch und überigen . . . Orthen nit sunderen . Thuendt derowegen diesel-

bigen . . . ersuechen . . . unns den Abscheidt auch zue participieren und fürs

künfftig die invitationschreiben unns früezeitiger als dismahlen beschechen
unns zukhommen zlassen " .

Abschliessend bittet Zug nochmals , sein Ausbleiben entschuldigen
zu wollen.

1) vgl . EA VI 1, 1064 (Nr . 684 ) [Tagsatzung der III Orte UR, SZ, UW]
2) vgl . ebenda 903 (Nr . 581 ) [Tagsatzung der V kath . Orte]

Konzept, von Landschreiber Niklaus Andermatt
AH 47, 165- 166 - Blatt 166r leer
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